
 

 

Gesetz- und Verordnungsblatt 

für das Land Brandenburg 

Teil I – Gesetze 

30. Jahrgang Potsdam, den 12. Februar 2019 Nummer 1 

Zweites Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes - Parité-Gesetz  

Vom 12. Februar 2019 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes 

Das Brandenburgische Landeswahlgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2004 (GVBl. I S. 30), das 

zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. September 2018 (GVBl. I Nr. 21 S. 6) geändert worden ist, wird wie folgt 

geändert: 

1. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 3 werden folgende Sätze angefügt: 

„Frauen und Männer sollen gleichermaßen bei der Aufstellung der Landesliste berücksichtigt werden. Hierzu 

bestimmt die Landesversammlung 

1. die Liste der Bewerbenden und ihre Reihenfolge für die für Frauen reservierten Listenplätze der Lan-

desliste, 

2. die Liste der Bewerbenden und ihre Reihenfolge für die für Männer reservierten Listenplätze der Lan-

desliste und 

3. aus welcher der beiden Listen der erste Listenplatz der Landesliste besetzt wird. 

Die geschlechterparitätische Landesliste wird abwechselnd unter Berücksichtigung der Entscheidung für den 

ersten Listenplatz und der von der Landesversammlung bestimmten Reihenfolge aus den beiden Listen 

(Satz 3 Nummer 1 und 2) gebildet. Ist bei der geschlechterparitätischen Bildung der Landesliste nur eine der 

beiden in Satz 3 Nummer 1 und 2 genannten Listen erschöpft, so kann auf der Landesliste nur noch eine wei-

tere Person aus der anderen Liste benannt werden. Personen, die entsprechend § 22 Absatz 3 und § 45b Ab-

satz 1 Personenstandsgesetz weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugeordnet werden 

können, können frei entscheiden, für welche der in Satz 3 Nummer 1 und 2 genannten Listen sie sich um ei-

nen Listenplatz bewerben wollen. Die Sätze 3 bis 6 finden keine Anwendung auf Parteien, politischen Verei-

nigungen oder Listenvereinigungen, die satzungsgemäß nur ein Geschlecht aufnehmen und vertreten wollen.“ 



 

b) Dem Absatz 8 wird folgender Satz angefügt: 

„Eine Abweichung von den Vorgaben des Absatzes 3 ist unzulässig.“ 

2. Dem § 30 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Bei Verstößen gegen § 25 Absatz 3 Satz 4 und 5 wird die Landesliste mit der Maßgabe neugebildet, dass alle ver-

bliebenen Bewerbenden in der Landesliste aufzunehmen sind; dies gilt auch in den Fällen, in denen die Neubildung 

der Landesliste zur Folge hat, dass die letzten Listenplätze nicht geschlechterparitätisch besetzt sind.“ 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 30. Juni 2020 in Kraft. 

Potsdam, den 12. Februar 2019 

Die Präsidentin 

des Landtages Brandenburg 

Britta Stark 
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